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Corona -Pandemie: Verºffentlichung des ĂGesetzes zur Stªrkung der Impf-

prävention gegen COVID -19 und zur Änderung weiterer Vorschriften im                         

Zusammenhang mit der COVID -19 -Pandemieñ im Bundesgesetzblatt 

 

Das Gesetz zur Stärkung der Impfprävention gegen COVID-19 und zur Änderung weiterer Vorschrif-

ten im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie ist am 11. Dezember 2021 im Bundesgesetzblatt 

veröffentlicht worden (vgl.  Anlage). 

 

Aufgrund der Beschlussempfehlung wurden weitere Änderungen zum Kurzarbeitergeld verabschiedet 

(vgl. Art. 12a, 23 des Artikelgesetzes). Es gelten nun ab 1. Januar 2022 die folgenden Regelungen zur 

Kurzarbeit bis 31. März 2022: 

 

╖ die Verordnungsermächtigung nach § 109 Abs. 5 SGB III, wonach die Bundesregierung ermäch-

tigt wi rd, den erleichterten Zugang zum Kurzarbeitergeld per Verordnung zu regeln; 

╖ die Anrechnungsfreiheit von Einkommen aus Minijobs nach § 421c Abs. 1 SGB III, die während 

der Kurzarbeit aufgenommen wurden; 

╖ die erhöhten Leistungssätze zum Kurzarbeitergeld nach § 421c Abs. 2 SGB III. Damit sollen die 

erhöhten Leistungssätze für die Beschäftigten weiter gelten, die bereits vor März 2021 mit der 

Kurzarbeit begonnen haben. Außerdem sollen sie ab Januar 2022 auch auf die Personen ausge-

weitet werden, die ab April 2021  mit der Kurzarbeit begonnen haben. Eine rückwirkende Erhö-

hung für diese Personen soll es nicht geben. 

 

Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände wird ihre FAQ-Kurzarbeit anpassen. 

Sobald uns diese vorliegen, werden wir Ihnen diese zukommen lassen. 
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